
Förderbestimmungen zur Förderaktion 
„miteinander gestalten“
(Stand: 01.01.2011)

Gemeinschaft bedeutet, miteinander aktiv zu sein. Aktiv für eine Gesellschaft, die niemanden aus-
grenzt, die bewusst die Vielfalt anerkennt und die Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen unabhängig 
von einer Behinderung in den Vordergrund stellt, die eine regere Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen ermöglicht und ehrenamtliches Engagement unterstützt. 

Die Aktion Mensch und die sie tragenden Verbände möchten ehrenamtliche Initiative und Freiwilli-
genengagement von Menschen unterstützen, die sich für die aktive Partizipation von Menschen mit 
Behinderung und von Kindern und Jugendlichen und damit für die Gestaltung der Zivilgesellschaft 
einsetzen.

Im Rahmen der zeitlich befristeten Förderaktion „Miteinander gestalten“ können bei der Aktion 
Mensch zwischen dem 1. April 2011 und dem 31. Dezember 2013 Förderanträge für neue Projekte und 
Aktivitäten gestellt werden, die die folgenden inhaltlichen und formalen Voraussetzungen erfüllen: 

a. inhaltliche Fördervoraussetzungen

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass im Projekt Menschen aktiv werden und das Vorhaben in 
einem der beiden folgenden Themenbereiche angesiedelt ist:

• Themenbereich 1: „Gemeinsam aktiv“
	 In diesem Themenbereich geht es um „Inklusion“. Hier werden Projekte berücksichtigt, in denen  

Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam agieren und das selbstverständliche Miteinander  
lebendig wird. 

Gefördert werden 
• öffentlichkeitswirksame Aktionen, z.B. im Rahmen des 5. Mai
• Projekte in den Bereichen Kultur und Freizeitgestaltung
• Aktionen und Initiativen rund um das Thema Barrierefreiheit 

	
	

	
	
	
	

• Themenbereich 2: „Kinder und Jugend aktiv“
	 In diesem Themenbereich werden Projekte bezuschusst, in denen Kinder und Jugendliche nicht nur 

im Mittelpunkt stehen, sondern selbst aktiv werden. 

Gefördert werden 
• Projekte zur Partizipation und aktiven Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
• Projekte zu Bildung und sozialem Lernen 
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 b. Formale Fördervoraussetzungen, bedingungen und konditionen

1.    Förderanträge können von freien gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland gestellt werden, die sich in ihrem Projekt für die Verbesserung der Lebenssituation 
einer der folgenden Personengruppen einsetzen:

• Menschen mit Behinderungen und / oder von Behinderung bedrohte Menschen

• Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbesondere bei fehlender Woh- 
 nung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen oder bei Entlassung aus einer geschlos- 
 senen Einrichtung,

• Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre.

  Als freie gemeinnützige Organisationen in diesem Sinne gelten u.a. auch Ordensgemeinschaften 
und Kirchengemeinden.

2.    Nicht gefördert werden natürliche Personen, öffentlich-rechtliche sowie gewerbliche Organisatio-
nen. Ebenfalls nicht gefördert werden juristische Personen, die von einzelnen Personen oder der
öffentlichen Hand dominiert werden und Organisationen, die das Selbstkontrahierungsverbot
gemäß § 181 BGB generell außer Kraft setzen.

3.    Einem Antragsteller kann grundsätzlich nur ein Förderantrag pro Kalenderjahr bewilligt werden. 
Maßgeblich für die Antragstellung ist das Datum des Eingangs bei einem der im Kuratorium der 
Aktion Mensch vertretenen Spitzen-/Bundesverbände1  oder der Geschäftsstelle der Aktion Mensch. 
Organisationen bzw. Träger von mehreren Einrichtungen oder Diensten können jedoch für jede ihrer 
Einrichtungen oder Dienste je eine Projektförderung beantragen. Hierzu sind im Antrag genaue 
Angaben zu machen.

4.    Von einer Förderung ausgeschlossen sind Vorhaben zur Fortführung von Projekten, die von der 
Aktion Mensch bereits bezuschusst wurden. 

5.   Ausschließlich im Themenbereich „Gemeinsam aktiv“ (Inklusion) der Förderaktion ist eine beglei-
tende Förderung parallel zu einem Projekt mit einer bewilligten oder beantragten Aktion-Mensch-
Förderung im Bereich der Behindertenhilfe möglich. Der Bezug zum beantragten oder bewilligten 
Zuschuss ist im Antrag der Förderaktion darzustellen.

6.    Vorhaben, die vor Antragstellung begonnen wurden, können nicht bezuschusst werden. Der Beginn 
von Projekten vor Bewilligung durch das Kuratorium ist grundsätzlich möglich, geschieht jedoch auf 
eigenes Risiko.

7.    Falls ein Antragsteller einem der im Kuratorium der Aktion Mensch vertretenen Spitzen-/ Bundes-
verbände angehört, muss dies bei Antragstellung angegeben werden.

8.   Der geplante Förderzeitraum ist bei Antragstellung anzugeben. Er beträgt maximal 12 Monate. Nach 
einer Bewilligung kann der Förderzeitraum einmalig neu festgelegt werden, endet dann jedoch spä-
testens 12 Monate nach der Bewilligung. Eine Verlängerung des Förderzeitraums darüber hinaus ist 
grundsätzlich nicht möglich.

9.    Ein Förderantrag besteht aus einer inhaltlichen Beschreibung des Vorhabens sowie einem Kosten- 
und einem Finanzierungsplan. 

10.   Im K ostenplan sind die gesamten unmittelbar und zusätzlich durch das Projekt entstehenden
Kosten darzustellen.

1 Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, 
Diakonisches Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung, Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte
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11.    Sofern Aufwendungen ganz oder teilweise von anderen öffentlichen oder privaten Förderern 
bezuschusst werden, aus Eigen- oder sonstigen Drittmitteln getragen oder über Einnahmen oder 
Teilnehmergebühren finanziert werden, ist dies im Finanzierungsplan vollständig darzustellen.

12.    Die Förderung wird ausschließlich für Honorar- und Sachkosten gewährt, die unmittelbar und 
zusätzlich durch das beschriebene Projekt entstehen. Bezuschusst werden ausschließlich die im 
Kosten- und Finanzierungsplan berücksichtigten Positionen.

13.   D er von der Aktion Mensch bewilligte Zuschuss errechnet sich als Differenz aus projektbezogenen 
Kosten und allen sonstigen Einnahmen oder Finanzierungsquellen. Die Nachfinanzierung von Mehr-
kosten und der Ausgleich von Mindereinnahmen sind ausgeschlossen.

14.   Die Förderhöchstgrenze für ein Projekt beträgt 4.000 Euro. Bei Projektkosten bis zu diesem Betrag 
ist der Einsatz von Eigen- oder sonstigen Mitteln erwünscht, aber nicht zwingend vorgeschrieben. 

15.   Nac h Abschluss des Projekts muss der Zuschussempfänger einen Verwendungsnachweis einrei-
chen. Dieser Nachweis besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem sachlichen Bericht. 
Der Verwendungsnachweis sollte durch Presseartikel, Fotos oder sonstige Dokumentationsunter-
lagen ergänzt werden.

16.   Die endgültig e Höhe des Zuschusses stellt die Aktion Mensch nach Prüfung des Verwendungsnach-
weises fest.

17.    Eine Abschlagszahlung in Höhe von 80% der bewilligten Fördersumme ist zu Projektbeginn mög-
lich. Die Restzahlung erfolgt nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises.

18.   Z uschussempfänger müssen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf die Förderung durch die 
Aktion Mensch hinweisen und sind nach Bewilligung zur Nutzung des Aktion-Mensch-Logos ver-
pflichtet.

19.   Ein R echtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

20.    Im Übrigen gelten die Förderrichtlinien des Aktion Mensch e.V. in der jeweils geltenden Fassung.

Bonn, den 01.01.2011
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An den 
Bundesverband für körper-  
und mehrfachbehinderte Menschen e.V.  
Brehmstraße 5–7 
40239 Düsseldorf 
 
Fax 0211-6 40 04-20 
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Bücher
Leben mit Behinderung Hamburg (Hg.)
Ich kann mehr! Berufliche Bildung für 
Menschen mit schweren Behinderungen
Nachschulische berufliche Bil-
dung auch für Menschen mit
schweren und mehrfachen Behin-
derungen sollte selbstverständ-
lich sein. Dieses Anliegen zieht
sich als roter Faden durch die
Beiträge dieses Buches. Es stellt
den defizitären Ist-Zustand der
Bildungs- und Arbeitsmöglichkei-
ten von Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf dem in der UN-Menschrechts-
konvention formulierten Zielzustand gegenüber. Die
jahrelang in Praxis und Wissenschaft engagierten Auto-
ren formulieren die juristischen und sozialpolitischen
Grundlagen sowie Forderungen im Sinne des Buchtitels:
Ich kann mehr! Die Software AG-Stiftung unterstützt
dieses Anliegen und hat dieses Buch mit ermöglicht. Der
Träger "Leben mit Behinderung Hamburg" entwickelte
mit Unterstützung von Aktion Mensch das Projekt Fein-
werk, das 2010 den excellent:bildung-Preis erhielt und in
diesem Buch ausführlich dargestellt wird. Feinwerk ist
eine zweijährige Qualifizierungsmaßnahme in Tagesför-
derstätten oder Tagesstätten und lässt berufliche Teilha-
be für alle - auch schwerbehinderte - Menschen konkret
werden. Ein innovatives und in der Praxis erprobtes Bei-
spiel, das Schule machen sollte.
2011, EUR 24,80, broschiert, 208 Seiten, Verlag 53 Grad
Nord, ISBN: 978-3981223552

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
Fachlexikon der sozialen Arbeit
Das „Fachlexikon“ ist das Standardwerk für die soziale
Arbeit. Die aktuelle 7. Auflage umfasst über 1.500 über-
sichtlich strukturierte und teilweise neu systematisierte
Stichwörter, deren Auswahl sich strikt nach den Bedürf-
nissen der sozialen Arbeit richtet. Über 600 Autorinnen
und Autoren aus Wissenschaft und Praxis
der sozialen Arbeit berücksichtigen den neuesten Stand
der verschiedenen Entwicklungen und Diskurse und
werden damit dem pluralistischen Anspruch des Fachle-
xikons gerecht.
Die Neuauflage

- geht auf die Reformentwicklungen zu Hartz IV ein,

- stellt alle wichtigen fachli-
chen Entwicklungen, z.B. in
der Familienpolitik (Stich-
worte „Elternzeit“, „Verein-
barkeit von Familien- und Er-
werbsleben“) oder im Rah-
men neuer Konzepte der so-
zialen Arbeit („care“) dar,

- verortet und umfasst stets
klar die neuesten methodi-
schen Ansätze sozialer Arbeit,

- nimmt Rücksicht auf die Lesegewohnheiten durch
ein ausdifferenziertes System von ca. 700 Verweis-
stichwörtern sowie einem neu aufgenommenen
Wortverzeichnis.

Das einschlägige Stichwort wird rasch gefunden, Lek-
türeempfehlungen wie ein über 2.500 Titel umfassen-
des Gesamtliteraturverzeichnis geben sinnvolle Vertie-
fungshinweise.
Es sind Artikel von Norbert Müller-Fehling, Katja Kruse
und Reinhard Jankuhn (alle bvkm) enthalten.
7. Auflage 2011, 1.139 S., broschiert, ISBN 978-3-8329-5153-5

Franziska Honeck
Liebe und Angst
Aus dem Alltag des Wunschkindes
Als Mutter einer Epilepsiekranken,
pflegebedürftigen Tochter habe
ich viele Erfahrungen mit schwie-
rigen Alltagssituationen, Kranken-
hausaufenthalten, Therapien und
Versorgungsschwierigkeiten
sowie Aufklärungslücken in
Bezug auf die zur Verfügungsste-
henden Hilfsstrukturen gemacht.
Als ausgebildete Epilepsiefachas-
sistentin habe ich die nötigen
Informationen erhalten um meine Wissenslücken zu
schließen. In meiner Arbeit als Integrationskraft eines
Kinderneurologen, konnte ich andere Eltern mit ähnli-
chen Problemen kennenlernen und auch aus ihren
Erfahrungen lernen.
In meinem Buch Liebe und Angst schildere ich lebendig
und lebensnah die Lebenswelt meiner kleinen Tochter.
Der Leser wird vor Angst mit uns Zittern wenn er Zeuge
einer schweren Anfallsserie wird und gerührt Lächeln
beim Beobachten von Neles drolligen Blicken während
eines Tages im Kindergarten. Eine Besonderheit des
Buches sind die Perspektivwechsel in verschiedenen
Kapiteln um dem Leser Neles Sichtweise näher zu brin-
gen.
Darüber hinaus befasst sich das Buch mit unterschiedli-
chen Therapiemöglichkeiten wie Physiotherapie,

64 Bitte heraustrennen und kopieren! bvkm.aktuell Nr. 2/11        Mai 2011

Bundesverband



Logopädie, Hippotherapie, Delphintherapie sowie Alter-
nativen Heilmethoden. Jede Therapieform wird in unter-
schiedlicher Form dargestellt. Mal befasst sich ein Kapitel
mit einer konkreten Therapieeinheit, ein anderes mit der
Langzeitwirkung im Laufe der Jahre, das nächste Kapitel
beschreibt Antrags- und Finanzierungsmöglichkeiten
oder die Erfahrungen einer jahrelangen Prozessführung.
Ebenso wichtig ist mir die Information über die Sozial-
rechtlichen Regelungen und Ansprüche. Einige Teile mei-
nes Buches beschäftigen sich mit den Ansprüchen auf
einen Schwerbehindertenausweis, mit Pflegegeldern,
Integrationskräften, Ansprüchen auf Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege, etc.
Ich erhoffe mir mit meinem Buch sowohl Fachkräften als
auch Betroffenen und Interessierten Hilfsbereiten Perso-
nen viele Einblicke und Informationen vermitteln zu kön-
nen.
F. Honeck / f.honeck@gmx.de
Engelsdorfer Verlag – ISBN 978-3-86268-256-0

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband
Arbeitshilfe 
„Schutz vor sexualisierter Gewalt in Diensten
und Einrichtungen der sozialen Arbeit“
Sexueller Missbrauch in Einrich-
tungen und Diensten der sozialen
Arbeit ist kein neues Thema und
dennoch ein fremder Gedanke für
viele. Dienste und Einrichtungen
der sozialen Arbeit können sich
und Menschen, mit denen sie
arbeiten aber nur vor Machtmis-
sbrauch und sexualisierter Gewalt
schützen, wenn sie akzeptieren,
dass beides tatsächlich geschehen kann und geschieht.
„Der erste Schritt zur Prävention wird getan, indem sich
eine Einrichtung bewusst macht, dass sexualisierte
Gewalt in der sozialen Arbeit mit Menschen vorkommen
kann“, sagt Günter Woltering, Geschäftsführer des
PARITÄTISCHEN Hessen.
PARITÄTISCHE Landesverbände haben sich in den letzten
Jahrzehnten immer wieder sozial- und fachpolitisch für
die Verbesserung des Schutzes vor Machtmissbrauch und
sexualisierter Gewalt im sozialen Nahfeld und im institu-
tionellen Kontext eingesetzt. Was bislang allerdings fehl-
te, war eine Festlegung nach innen und außen, welche
Standards und Maßnahmen der Verband von sich und
seinen Mitgliedern zum Schutz vor Grenzverletzungen,
Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt bundesweit
verbindlich verlangt.
„Die PARITÄTISCHE Arbeitshilfe „Schutz vor sexualisierter
Gewalt in Diensten und Einrichtungen“ soll einen Beitrag
zur Prävention von sexualisierter Gewalt leisten und pra-
xisorientierte Hinweise geben“, so Günter Woltering. Sie

wurde in Zusammenarbeit mit dem PARITÄTISCHEN
Gesamtverband, ReferentInnen aus den PARITÄTISCHEN
Landesverbänden Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Prof. Dr. Mechthild Wolff von
der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen
im letzten Jahr erarbeitet und bietet praktische Hinweise
wie „Bausteine zur Prävention“, „Bausteine zur Interven-
tion“, ein Kapitel mit der Überschrift „Antworten auf eini-
ge Fragen, die immer wieder gestellt werden“ und wei-
terführende Hinweise.
„Schutz vor sexualisierter Gewalt in Diensten und Ein-
richtungen“ beschreibt Module, deren Umsetzung im
Sinne des Schutzes von Mädchen und Jungen vor sexua-
lisierter Gewalt in Einrichtungen und Diensten des
PARITÄTISCHEN von allen Mitgliedsorganisationen emp-
fohlen werden.
„Wir sind uns bewusst, dass sexualisierte Gewalt in Ein-
richtungen und Diensten der sozialen Arbeit, auch bei
Umsetzung aller in der Arbeitshilfe gegebenen Empfeh-
lungen, nicht gänzlich beendet werden kann. Wir sind
aber davon überzeugt, dass eine erhöhte Aufmerksam-
keit und Sensibilisierung in Bezug auf Machtmissbrauch
dabei helfen, Grenzverletzungen gegenüber jungen
Menschen schneller wahrzunehmen, um dann konse-
quent Abhilfe zu schaffen und Unterstützung zu
gewähren“, so Günter Woltering.
Die Arbeitshilfe wird fachbereichsübergreifend allen Mit-
gliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Hessen zur Ver-
fügung gestellt. Sie soll einen verbandsinternen Diskurs
anregen und zugleich eine niedrigschwellige Hilfe zur
Prävention von sexualisierter Gewalt in PARITÄTISCHEN
Diensten und Einrichtungen der sozialen Arbeit sein.
Anne Leinweber, Der PARITÄTISCHE Hessen
Telefon 069 / 955 262 – 43
E-Mail: Anne.Leinweber(at)paritaet-hessen.org

LEONA e.V.
Entscheidungen – nach vorgeburtlicher Diagno-
se einer seltenen chromosomalen Störung
Wird bei einem ungeborenen Kind eine seltene chromo-
somale Veränderung diagnostiziert, stehen Ärzte und
Ärztinnen, Hebammen sowie Berater und Beraterinnen
vor vielen Fragen. Die betroffenen Eltern erwarten Ant-
worten und Unterstützung für die anstehenden Ent-
scheidungen.
Welche Begleitung erfordert die Diagnose einer seltenen
chromosomalen Veränderung? Wie kann eine unklare
Prognose den betroffenen Eltern möglichst umfassend
vermittelt werden? Welche Beratungs- und Informati-
onsangebote sind für Eltern hilfreich in der Entschei-
dungsfindung?
Erfahrungsberichte betroffener Eltern sowie Beiträge von
Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen sollen helfen,
sowohl einen vertiefenden Einblick in die Situation der
Betroffenen als auch mehr Klarheit und Sicherheit im
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jeweils eigenen Handeln zu gewinnen – in dem Wissen,
dass jede neue Situation der individuellen Bewertung
bedarf und es keine allgemeingültigen Entscheidungs-
kriterien geben kann.
Die 56-seitige Broschüre kann für eine Schutzgebühr
von 5,- Euro bestellt werden über:

LEONA e.V.
Geschäftsstelle
Birgit Binnebößel
Kreihnbrink 31
30900 Wedemark
Tel.: 05130 / 37 49 92
geschaeftsstelle@leona-ev.de

Willi Rudolf und Hiltrud Schwenzer
Geht nicht, gibt's nicht
Mein steter Kampf gegen Barrieren im Kopf
Geht nicht – gibt’s nicht! Wie ein
roter Faden zieht sich dieses
Motto durch das Leben des Willi
Rudolf. Geboren in den letzten
Monaten des zweiten Weltkriegs,
der Vater war in Russland vermis-
st, hatte der kleine körperlich
schwerstbehinderte Willi keinen
leichten Start ins Leben. „An so
einem schäbigen Kind kann man
nichts mehr machen“, war der Kommentar eines Arztes,
der ihn als hoffnungslosen Fall einstufte.
Aber Willi lässt sich nicht unterkriegen, nicht von seiner
Körperbehinderung und den ständigen Schmerzen und
auch nicht von bürokratischen Hindernissen. Willi will
erreichen, was die anderen auch können. Aber der Auto-
didakt ohne Schulabschluss muss hart dafür kämpfen.
Was ihn dabei auszeichnet: Er hadert nicht mit seinem
Schicksal, sondern packt die Probleme an und schaut
immer optimistisch nach vorn. Selbstmitleid kennt er
nicht. Er sucht nach Lösungen, selbst wenn zunächst
alles unmöglich und ausweglos erscheint. „Geht nicht –
gibt’s nicht“ ist ein Buch, das Mut macht. Eine einfühl-
sam erzählte Lebensgeschichte eines außergewöhnli-
chen Mannes.
Willi Rudolf lebt in seinem Geburtsort Öschingen am
Fuß der Schwäbischen Alb. Er ist von Geburt an schwer
körperbehindert. Nach mehr als 25 Jahren erfolgreicher
Tätigkeit hat der mittelständische Unternehmer seine
Firma dem ältesten Sohn übergeben, um Zeit für politi-
sche Aufgaben und Aktivitäten mit der Ehefrau zu
haben. Im engen Dialog mit Hiltrud Schwenzer erzählt
er seine Lebenserinnerungen.
Hiltrud Schwenzer ist ausgebildete Redakteurin und
Germanistin. Sie lebt seit mehr als einem Vierteljahr-

hundert in ihrem ehemaligen Studienort Tübingen.
Geschichte und Geschichten sind ihre große Leiden-
schaft. Mit Willi Rudolf hat sie sich auf Anhieb verstan-
den. Denn „er ist ein Mensch, der allen Schwierigkeiten
zum Trotz das Lachen nicht verlernt hat“.
224 Seiten, EUR 16,95 EUR, broschiert, ISBN: 978-3-88627-
468-0Kreuzer, Max / Ytterhus, Borgunn (Hrsg.)

"Dabeisein ist nicht alles" – Inklusion und
Zusammenleben im Kindergarten
Wie kann Inklusion im Kindergar-
ten gelingen? Die AutorInnen prä-
sentieren in diesem Buch den
aktuellen Stand der Integrations-
entwicklung und den Paradig-
menwechsel zum neuen Konzept
der Inklusion. Dabei stehen die
Tageseinrichtungen für Kinder
von drei Jahren bis zum Schulein-
tritt, die Aufnahme von Kindern
mit Behinderungen und ihre Teil-
habe an der „Peer-Kultur“ im Mittelpunkt. Schließlich
werden Modelle beschrieben, die sich im Umgang mit
schwierigen Situationen in integrativen Gruppen
bewährt haben.
2., aktualisierte Auflage 2011, 307 Seiten, ? 24,90 ISBN 978-
3-497-02203-8 

Reinhard Winter
Jungen. Eine Gebrauchsanweisung
Jungen verstehen und unterstützen
Jungen stehen heute vor großen

Herausforderungen, und auch ihre
Eltern brauchen Orientierung.
Reinhard Winter gibt Eltern eine
einfühlsam geschriebene »Ge-
brauchsanweisung« für einen kla-
ren und gelassenen Umgang mit
Jungs an die Hand.
Damit Jungen glücklich groß wer-
den, braucht es zwei Dinge: Sie
müssen verstanden werden und ihre Eltern brauchen
praktische Ideen für den Alltag. So schildert der Autor,
welche Kompetenzen in Jungen stecken, wie das Jun-
gengehirn »funktioniert« und wie teilweise überholte
Rollenmuster Jungen prägen. Außerdem gibt er viele
praktische Tipps für einen neuen Umgang mit Jungen
und erklärt, wie Mütter und Väter auf die Bedürfnisse
von Jungs eingehen und helfen können, ihre Wünsche
und Talente zu entwickeln.
2011, 278 Seiten, broschiert, EUR 16,95, ISBN 978-3-407-
85931-0
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Bestellabschnitt Leben pur – Liebe, Nähe, Sexualität

Name + ggf. Institution:

Straße/Ort:

Stückzahl: Nichtmitgl. (EUR 14,90) Mitglied (EUR 10,00) 
ISBN: 978-3-910095-83-0

Das Thema Sexualität ist heute in den Medien all-
täglich und weit verbreitet. Wenn es um behinderte

Menschen geht, gibt es aber immer noch viele Ta-
bus, umso mehr, wenn es sich dabei um Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderungen handelt.
Dass aber genau diese Personengruppe alltäglich mas-
sive Eingriffe in ihre Intimsphäre erdulden muss,
weil sie sehr umfangreiche Unterstützung benötigt,
macht deutlich, dass die Thematik dringend aufge-
griffen werden muss.

Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil der Persön-
lichkeit und bezieht sich nicht nur auf die Genitalse-
xualität, sondern schließt auch das Bedürfnis nach
Liebe und Nähe mit ein. Die Beiträge in diesem
Buch aus der Serie „Leben pur“ behandeln nicht nur
grundlegende Bereiche aus Pädagogik, Medizin und
Pflege. Es werden auch ganz konkret verschiedene
Problembereiche angesprochen und Lösungen
angeboten. So wird die Pflegesituation aufgegriffen
und die Möglichkeiten und Grenzen in der Bedürf-
nisbefriedigung von Jugendlichen mit schweren
Behinderungen werden erörtert. Spezielle Themen

wie Elternarbeit,
Sexualassistenz
oder Menschen im Wachkoma finden
genauso ihren Platz wie rechtliche Fragestellungen
und die Prävention von Gewalt im Alltag auf institu-
tioneller Ebene. Weiter werden Anregungen zur
Gestaltung einer Körpererfahrungsgruppe für
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinde-
rungen gegeben. Ein Erfahrungsbericht erläutert
den Entwurf, die Erarbeitung und die Umsetzung
eines sexualpädagogischen Konzepts einer Wohn-
einrichtung. Darüber hinaus schildert ein selbst
Betroffener seine Situation, welchen Schwierigkei-
ten er gegenüber stand und steht und welche
Möglichkeiten er heute hat, um sein Recht auf die
Entfaltung seiner Sexualität wahrnehmen zu
können. 

Mit Beiträgen u.a. von: 
Prof. Dr. Barbara Ortland, Dr. Peter Martin, Dr. Aiha
Zemp, Dr. Martina Schlüter, Nina de Vries, Jürgen
Heintzenberg, Oliver Kestel, Ines Bader, Marcello
Ciarrettino, Miriam Weisz, Sebastian Knorr 

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V., Brehmstraße 5-7, 
40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/ 64 00 4-15, Fax.: 02 11/64 00 4-20, e-mail: verlag@bvkm.de, www.bvkm.de

Leben Pur
– Liebe, Nähe, Sexualität
bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen

Bestellung per Fax: 02 11/64 00 4-20

Gerhard Grunick & Dr. Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)

Ab März lieferbar 

– jetzt vorbestellen!
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Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V. (Hrsg.)

„Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt 
es“ in deutsch-türkischer Übersetzung

Das Glück und die Sorgen, die das Leben mit einem behinderten Kind 
mit sich bringt, betreffen alle Familien, unabhängig davon, welche 
Muttersprache sie sprechen und aus welchem Land sie oder ihre Eltern 
und Großeltern kommen. Die Broschüre „Mein Kind ist behindert 
– diese Hilfen gibt es“ ist eine wichtige  Informationsquelle. Sie gibt auf 
70 Seiten detailliert und in verständlicher Sprache Auskunft darüber, 
welche Hilfen Eltern behinderter Kinder und behinderte Menschen in 
Anspruch nehmen können: Von der Frühförderung über die Hilfsmit-
telgewährung und die Leistungen bei Pfl egebedürftigkeit bis hin zu 
Hilfen im Berufsleben. Der Ratgeber zeigt auf, welche Voraussetzun-
gen für die jeweiligen Leistungen erfüllt sein müssen, wo sie zu bean-
tragen sind und wer nähere Auskünfte gibt. Im Anhang und im Text 
erhalten die Leserinnen und Leser weiterführende Literaturtipps. Der 
bvkm hat den Anspruch und das Ziel, eine Elternselbsthilfeorganisation 
für alle zu sein. Um türkischsprachige Eltern behinderter Kinder in ihrer 
Muttersprache über ihre Möglichkeiten und Rechte zu informieren, ist 
der Text in beiden Sprachen abgebildet. So ist die Broschüre auch bei 
Behördengängen ein praktischer Begleiter für türkische Angehörige. 
Die gewünschte Passage kann z. B. direkt beim Amt als Übersetzungs-
hilfe eingesetzt werden.

„Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ (deutsch-türkisch), 
Preis incl. Versand: EUR 3,00 (Nichtmitgl. bvkm), 
EUR 2,00 (Mitgl. bvkm) 

verlag selbstbestimmtes leben

Bundesverband für 
körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e. V. (Hrsg.)

Sport für Menschen mit cerebralen 
Bewegungsstörungen

Der Behindertensport in Deutschland wurde bislang weitgehend von 
Menschen mit Behinderungsarten wie Querschnittlähmung oder Am-
putationen dominiert. Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen 
treten dagegen erst in den letzten Jahren verstärkt ins Blickfeld. Für 
Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen ist sowohl der Breiten- 
und Rehabilitationssport als auch der Leistungssport von großer Bedeu-
tung. Wohlbefi nden, psychische und physische Gesundheit, sportliche 
Aktivitäten in der Gruppe, Alltagsbewältigung und die Unterstützung 
therapeutischer Maßnahmen sind nur einige wichtige Aspekte des 
Sports. Die Auswahl geeigneter Sportarten und -disziplinen bedarf 
individueller Beratung. Die vorliegende Broschüre dient sowohl der 
theoretischen als auch der praxisorientierten Einführung in Aufgaben 
und Möglichkeiten des Sports für Menschen mit Cerebralparesen. Sie 
will Interesse wecken und zu sportlicher Betätigung anregen.

Nachfolgende Themenbereiche werden erläutert: 
–  Symptome cerebraler Bewegungsstörungen und ihre Bedeutung für 

den Sport
–  Formen der CP und ihre Auswirkungen beim Sport
–  Sport in verschiedenen Arbeitsfeldern
–  Wettkampfsport
–  Sportarten
–  Organisationen des Sports für Menschen mit CP
–  Literatur 

Autorinnen und Autoren: Dorota Berger, Margret Kellner, Michael 
Schoo, Reinhard Jankuhn, Jürgen Erdmann-Feix, Matthias Händel, 
Eugen Hoch, Ingrid Schäfer. 

Sport für Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen VII. Düssel-
dorf, 2011, ISBN 978-3-910095-84-7, Preis (Nichtmitgl. bvkm): EUR 

3,50, Preis (Mitgl. bvkm): EUR 2,50.

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V., Brehmstraße 5–7, 40239 Düsseldorf, 
Telefon 0211/64004-0, Fax 0211/64004-20, 
E-Mail: verlag@bvkm.de, www.bvkm.de

körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e. V. (Hrsg.)
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Universität zu Köln 

Humanwissenschaftliche Fakultät 
Dept. Heilpädagogik und Rehabilitation 

Soziologie und Politik der Rehabilitation, Disability Studies 
Universitätsprofessorin Dr. rer. pol. Anne Waldschmidt 

Frangenheimstr. 4 
50931 Köln 

Telefon +49 221 470-6890 
Telefax +49 221 470-7794 

anne.waldschmidt@uni-koeln.de 
Köln, 09.02.2011 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin, hat meinen Lehrstuhl mit der Erstellung einer Ex-
pertise zum Thema Barrierefreie Dienstleistungen – Benachteiligungen von behinderten Menschen 
beim Zugang zu Dienstleistungen privater Unternehmen 
beauftragt. Ziel ist eine systematische Untersuchung aller Diskriminierungsfälle behinderter Men-
schen in Deutschland, die bei Antidiskriminierungsstellen und Beratungsbüros vom 14. August 2006 
bis 13. August 2011 gemeldet wurden. Die Fallsammlung und ihre Analyse sollen dazu beitragen, die 
Rechtswirklichkeit des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in den ersten fünf Jahren ein-
zuschätzen. Auf dieser Basis sollen Handlungsbedarfe für die Praxis und Empfehlungen zur Verbesse-
rung der empirischen Datenlage formuliert werden. Für die Erfassung der Diskriminierungsfälle sind 
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir bitten Sie deshalb ganz herzlich um Ihre Kooperation. Mit Ihrer 
Mitwirkung leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur empirischen Untersuchung der Diskriminie-
rungserfahrungen behinderter Menschen. Sollten Sie weitere Informationen zu dem Forschungspro-
jekt benötigen, so finden Sie diese unter: http://www.hf.uni‐koeln.de/34257. Im Anhang finden Sie 
ein Empfehlungsschreiben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, das unser Anliegen erläutert. 
 
Die Erfassung der Diskriminierungsfälle behinderter Menschen wird auf der Basis eines Fragebogens 
stattfinden. Selbstverständlich werden alle von Ihnen gemachten Angaben streng vertraulich behan-
delt und vor der weiteren Analyse zu Forschungszwecken von uns anonymisiert. Sollte Ihnen die 
elektronische Übermittlung Ihrer Daten nicht zusagen, senden wir Ihnen gerne postalisch unseren 
Erhebungsbogen zu oder kommen sogar persönlich zur Abholung der Daten zu Ihnen. 
Um bereits heute unser weiteres Vorgehen besser koordinieren zu können, möchten wir Sie um die 
Beantwortung zweier kurzer Fragen bitten:  
1. Sind bei Ihnen seit Inkrafttreten des AGG Fälle von Diskriminierungen behinderter Menschen 
gemeldet bzw. bearbeitet worden? 
2. Sind Sie bereit, uns unter dem Gebot der Vertraulichkeit nähere Informationen zu diesen Fällen 
zur Verfügung zu stellen? 
Für Ihre Rückmeldung steht Ihnen mein Mitarbeiter Dipl. Soz. Arne Müller sehr gerne per Mail (ar-
ne.mueller@uni‐koeln.de) oder telefonisch unter 0221‐470 6618 gerne zur Verfügung. 
 
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit und verbleiben  
mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Prof. Dr. Anne Waldschmidt 




